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Änderungen der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung 
(Beschlüsse 2022-II-13 und 2022-II-15) 

 
 
Das Sekretariat bittet die Fassung (Loseblattsammlung) der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung wie folgt 
zu ändern: 
 

 herausnehmen einfügen 

1. Deckblatt Deckblatt 

2. 3 / 3 : 1 3 / 3 : 1 

3. 35 / 36 35 / 36 

4. 79 / 80 79 / 80 
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ab) „schnelles Schiff“: ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb, ausgenommen ein Kleinfahrzeug, das 

mit mehr als 40 km/h gegenüber Wasser fahren kann (z.B. ein Tragflügelboot, Luftkissen-
fahrzeug oder Fahrzeug mit mehrfachem Schiffskörper) und wenn dies im Schiffsattest 
eingetragen ist; 

ac)1 „Inland AIS Gerät“ ein Gerät, das auf einem Fahrzeug eingebaut ist und im Sinne der 
Bestimmungen von Teil II des ES-RIS genutzt wird; 

ad)2 „LNG-System“ sämtliche Teile des Fahrzeugs, die Flüssigerdgas (LNG) oder Erdgas enthalten 
können, wie Motoren, Brennstofftanks und die Schlauch- und Rohrleitungen für das Bunkern; 

ae)2 „Bunkerbereich“ der Bereich in einem Radius von 20 Metern um den Bunkerverteiler; 

af)2 „Flüssigerdgas (LNG)“ Erdgas, das durch Abkühlung auf eine Temperatur von - 161 °C 
verflüssigt wurde. 

ag)3 „festverbundener Tank“ ein mit dem Schiff verbundener Tank, wobei die Tankwände durch den 
Schiffskörper selbst oder durch vom Schiffskörper unabhängige Wandungen gebildet sein 
können; 

ah)4 „ES-TRIN“ der Europäische Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe Ausgabe 
2023/15. Bei der Anwendung des ES-TRIN ist unter Mitgliedstaat ein Rheinuferstaat oder 
Belgien zu verstehen; 

ai)1 „ES-RIS“ der Europäische Standard für Binnenschifffahrtsinformationsdienste Ausgabe 2023/1. 
Bei der Anwendung des ES-RIS ist unter Mitgliedstaat ein Rheinuferstaat oder Belgien zu 
verstehen. 

 
 

§ 1.02 
Schiffsführer 

 
1.6 Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkörper muss unter der Führung einer hierfür geeigneten 

Person stehen. Diese wird als „Schiffsführer“ bezeichnet. Ihre Eignung gilt als vorhanden, wenn sie 
ein nach der Rheinschiffspersonalverordnung zur Schiffsführung des jeweiligen Fahrzeuges 
gültiges Befähigungszeugnis als Schiffsführer besitzt. Befährt der Schiffsführer einen in § 13.03 der 
Rheinschiffspersonalverordnung genannten Streckenabschnitt, muss er zudem die hierfür nach 
dieser Vorschrift erforderliche besondere Berechtigung besitzen. 

Sind nach der Rheinschiffspersonalverordnung mehrere Schiffsführer für das Fahrzeug 
vorgeschrieben, benötigt nur der Schiffsführer, unter dessen Führung das Fahrzeug steht, die 
besondere Berechtigung gemäß § 13.03 der Rheinschiffspersonalverordnung. 

 
2. Jeder Verband muss gleichfalls unter der Führung eines hierfür geeigneten Schiffsführers stehen.  

Stellt ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb die Hauptantriebskraft, ist dessen Schiffsführer zugleich 
der Führer des Verbandes. 

 
 

 
1  Die Buchstaben ac und ai wurden definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-13). 
2  Die Buchstaben ad bis af wurden definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-9). 
3  Der Buchstabe ag wurde definitiv angenommen (Beschluss 2017-I-11). 
4  Der Buchstabe ah wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-15). 
5  Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe (ES-TRIN), Edition 2023/1, vom Europäischen Ausschuss 

zur Ausarbeitung von Standards im Bereich der Binnenschifffahrt (CESNI) angenommen mit Beschluss 2022-II-1 vom 
13. Oktober 2022. 

6  Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 

1.1.2024 
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Stellen mehrere Fahrzeuge die Hauptantriebskraft, ist der Führer des Verbandes rechtzeitig zu 
bestimmen. 

Bei Schubverbänden, die durch zwei schiebende Fahrzeuge nebeneinander fortbewegt werden, ist 
der Führer des Verbandes der Schiffsführer des schiebenden Fahrzeugs an der Steuerbordseite. 

 
3. In einem Schubverband benötigen die geschobenen Fahrzeuge keinen eigenen Schiffsführer, 

sondern unterstehen der Führung des schiebenden Fahrzeugs. 

Befindet sich unter gekuppelten Fahrzeugen ein Schubleichter, kann der Führer der gekuppelten 
Fahrzeuge zugleich die Aufgaben des Schiffsführers des Schubleichters wahrnehmen. 

 
4. Der Schiffsführer muss während der Fahrt an Bord sein, auf schwimmenden Geräten ferner auch 

während des Betriebs. 
 
5. Der Schiffsführer ist, unbeschadet der Verantwortung anderer Personen, für die Befolgung dieser 

Verordnung verantwortlich. Die Führer von Verbänden sind für die Befolgung der für diese 
geltenden Bestimmungen verantwortlich. 

In einem Schleppverband haben die Schiffsführer der geschleppten Fahrzeuge die Anweisungen des 
Führers des Schleppverbandes zu befolgen; sie haben jedoch auch ohne solche Anweisungen alle 
Maßnahmen zu treffen, die für die sichere Führung ihrer Fahrzeuge durch die Umstände geboten 
sind. Das gleiche gilt für die Schiffsführer gekuppelter Fahrzeuge, die nicht zugleich Führer des 
Verbandes sind. 

 
6. Ist für stillliegende Fahrzeuge oder Schwimmkörper eine Person als Wache oder als Aufsicht nach 

§ 7.08 bestellt, tritt diese Person an die Stelle des Schiffsführers.  
 
7. Die Fähigkeiten des Schiffsführers dürfen nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, 

Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein. 

Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im 
Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, oder bei einem gleichwertigen 
Alkoholgehalt in der Atemluft ist es dem Schiffsführer verboten, das Fahrzeug zu führen. 
 
 

§ 1.03 

Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord 
 
1. Die Besatzung hat den Anweisungen des Schiffsführers Folge zu leisten, die dieser im Rahmen 

seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung dieser Verordnung ihrerseits beizutragen. 
 
2. Alle übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen vom 

Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt werden. 
 
3. Mitglieder der Besatzung und sonstige Personen an Bord, die vorübergehend selbständig den Kurs 

und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, sind insoweit auch für die Befolgung der 
Bestimmungen dieser Verordnung verantwortlich. 

 

7.10.2018 
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Abschnitt III. Informations- und Navigationsgeräte1 
 

§ 4.06 
Radar 

 

1.2 Fahrzeuge dürfen nur dann Radar benutzen, wenn 
a) sie mit einem Radargerät und einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit des 

Fahrzeugs nach Artikel 7.06 Nummer 1 ES-TRIN ausgerüstet sind. Das gilt auch für Inland 
ECDIS Geräte, die unter Verwendung von Inland ECDIS beim Steuern des Fahrzeuges mit 
überlagertem Radarbild betrieben werden können (Navigationsmodus). Die Geräte müssen in 
gutem Betriebszustand sein und einem von der zuständigen Behörde eines Rheinuferstaates oder 
Belgiens für den Rhein zugelassenen Baumuster entsprechen. Nicht frei fahrende Fähren 
brauchen jedoch nicht mit einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit ausgerüstet zu 
sein; 

b) sich an Bord eine Person befindet, die eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige 
besondere Berechtigung für Radarfahrten besitzt; bei guter Sicht kann jedoch Radar zu 
Übungszwecken verwendet werden, auch wenn sich eine solche Person nicht an Bord befindet. 

 
2. Bei Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen gilt die Nummer 1 nur für das Fahrzeug, auf dem 

sich der Führer des Verbandes oder der gekuppelten Fahrzeuge befindet. 
 

3. Schnelle Schiffe in Fahrt müssen Radar benutzen. 
 

4.3 Kleinfahrzeuge, die Radar nutzen, müssen zusätzlich mit einer in einem guten Betriebszustand 
befindlichen und auf Empfang geschalteten Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff 
ausgerüstet sein. 

 

§ 4.071 

Inland AIS und Inland ECDIS 
 

1.4 5 Fahrzeuge müssen mit einem Inland AIS Gerät nach Artikel 7.06 Nummer 3 ES-TRIN ausgerüstet 
sein. Das Inland AIS Gerät muss in gutem Betriebszustand sein. 

 

Satz 1 gilt nicht für folgende Fahrzeuge: 
a) Fahrzeuge von Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen, ausgenommen das Fahrzeug, das 

die Hauptantriebskraft stellt, 
b) Kleinfahrzeuge, ausgenommen 

- Polizeifahrzeuge, die mit einem Radargerät ausgerüstet sind, und  
- Fahrzeuge, die ein Schiffsattest nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung oder ein nach 

dieser Verordnung als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzen, 
c) Schubleichter ohne eigenen Antrieb, 
d) schwimmende Geräte ohne eigenen Antrieb. 

 

2.6 Das Inland AIS Gerät muss folgende Anforderungen erfüllen: 
a) das Inland AIS Gerät muss ständig eingeschaltet sein; 
b)7 das Inland AIS Gerät muss mit maximaler Leistung senden; dies gilt nicht für Tankschiffe mit 

dem Navigationsstatus „festgemacht“; 
c) es darf immer nur ein Inland AIS Gerät an Bord eines Fahrzeugs oder Verbands im Sendebetrieb 

sein; 
d) die eingegebenen Daten des im Sendebetrieb befindlichen Inland AIS Geräts müssen zu jedem 

Zeitpunkt den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbands entsprechen. 

 
1  Die Überschrift von Abschnitt III und § 4.07 außer Nr. 2, 2a, 3, 4 und 5 Buchstabe c wurden definitiv angenommen (Beschluss 2013-II-16). 
2  Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
3  Nummer 4 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-12). 
4  Nummer 1, außer Satz 1, wurde definitiv geändert (Beschluss 2014-I-13). 
5  Nummer 1 Satz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2017-II-19, Anlage 1). 
6  Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-11). 
7  Buchstabe b wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-17). 

1.4.2023 
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2a.1 Nummer 2 Buchstabe a gilt nicht, 
a) wenn sich die Fahrzeuge in einem Übernachtungshafen nach § 14.11 Nummer 1 befinden, 
b) wenn die zuständige Behörde eine Ausnahme für Wasserflächen, die von der Fahrrinne baulich 

getrennt sind, gewährt hat, 
c) für Fahrzeuge der Polizei, wenn die Übermittlung von AIS Daten die Erfüllung polizeilicher 

Aufgaben gefährden würde. 
 
3.2 Fahrzeuge, die mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet sein müssen, ausgenommen Fähren, müssen 

zusätzlich mit einem Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus oder einem vergleichbaren Gerät 
zur Anzeige elektronischer Binnenschifffahrtskarten, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden sein 
muss, ausgestattet sein und dieses zusammen mit einer aktuellen elektronischen 
Binnenschifffahrtskarte nutzen. 3Das Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus muss den 
Bestimmungen von Teil I des ES-RIS entsprechen. 4Das vergleichbare Gerät zur Anzeige 
elektronischer Karten und die elektronische Binnenschifffahrtskarte müssen den 
Mindestanforderungen an Geräte zur Anzeige elektronischer Binnenschifffahrtskarten zur Nutzung 
von Inland AIS-Daten an Bord von Fahrzeugen (Beschluss 2021-I-11) entsprechen. 

 
4.3 Es müssen mindestens folgende Daten gemäß den Bestimmungen von Teil II des ES-RIS 

übermittelt werden: 
a) User Identifier (Maritime Mobile Service Identity, MMSI); 
b) Schiffsname; 
c) Fahrzeug- oder Verbandstyp gemäß Bestimmungen von Teil II des ES-RIS; 
d) einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI), oder, für die Seeschiffe sofern keine ENI erteilt 

wurde, die IMO Nummer;  
e) Länge über alles des Fahrzeugs bzw. Verbandes mit einer Genauigkeit von 0,1 m; 
f) Breite über alles des Fahrzeugs bzw. Verbandes mit einer Genauigkeit von 0,1 m; 
g) Position (WGS 84); 
h) Geschwindigkeit über Grund; 
i) Kurs über Grund; 
j) Zeitangabe der elektronischen Positionsermittlung; 
k) Navigationsstatus gemäß Anlage 11; 
l) Bezugspunkt der Positionsinformation auf dem Fahrzeug mit einer Genauigkeit von 1 m gemäß 

Anlage 11; 
m) Rufzeichen. 

 
5. Der Schiffsführer muss folgende Daten bei Änderungen umgehend aktualisieren: 

a) Länge über alles mit einer Genauigkeit von 0,1 m gemäß Anlage 11; 
b) Breite über alles mit einer Genauigkeit von 0,1 m gemäß Anlage 11; 
c)3 Fahrzeug- oder Verbandstyp gemäß den Bestimmungen von Teil II des ES-RIS; 
d) Navigationsstatus gemäß Anlage 11; 
e) Bezugspunkt der Positionsinformation auf dem Fahrzeug mit einer Genauigkeit von 1 m gemäß 

Anlage 11. 
 
 

 
1  Nummer 2a wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-11). 
2  Nummer 3 Satz 1 wurde definitiv geändert (Beschluss 2021-I-11). 
3  Nummer 3 Satz 2 und Nummer 4 und 5 Buchstabe c, wurden definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-13). 
4  Nummer 3 Satz 3 gilt vom 25.4.2022 bis 30.11.2024 (Beschluss 2021-I-12). 

1.1.2024 
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KAPITEL 12 
 

STROMSTRECKEN MIT MELDEPFLICHT  
ODER MIT WAHRSCHAUREGELUNG 

 
§ 12.011 

Meldepflicht 
 

1.2 Die Schiffsführer folgender Fahrzeuge und der Verbände müssen sich vor der Einfahrt in die unter 
Nummer 3 genannten Strecken elektronisch gemäß den Bestimmungen von Teil IV des ES-RIS 
melden: 
a) Fahrzeuge, die Güter an Bord haben, deren Beförderung dem ADN unterliegt;  
b) Tankschiffe, ausgenommen Bunkerboote und Bilgenentölungsboote im Sinne des Abschnitts 

1.2.1 der dem ADN beigefügten Verordnung; 
c) Fahrzeuge, die Container befördern; 
d) Fahrzeuge mit einer Länge über 110 m; 
e) Kabinenschiffe; 
f) Seeschiffe; 
g) Fahrzeuge, die ein LNG-System an Bord haben; 
h) Sondertransporte nach § 1.21. 

 
2. Im Rahmen der Meldung nach Nummer 1 sind anzugeben: 

a) Schiffsname des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband; 
b) einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI), bei Seeschiffen IMO-Nummer des Fahrzeugs 

und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband; 
c) Art des Fahrzeugs oder Verbands und bei Verbänden Art aller Fahrzeuge gemäß der Nachricht 

nach Nummer 1; 
d) Tragfähigkeit des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband; 
e) Länge und Breite des Fahrzeugs und bei Verbänden Länge und Breite des Verbands und aller 

Fahrzeuge im Verband; 
f) Vorhandensein eines LNG-Systems an Bord; 
g) bei Fahrzeugen, die Güter an Bord haben, deren Beförderung dem ADN unterliegt: 

aa) die UN-Nummer oder Nummer des Gefahrguts; 
bb) die offizielle Benennung für die Beförderung des Gefahrguts; 
cc) die Klasse, den Klassifizierungscode und gegebenenfalls die Verpackungsgruppe des 

Gefahrguts; 
dd) die Gesamtmenge der gefährlichen Güter, für die diese Angaben gelten; 
ee) die Anzahl blauer Lichter/ blauer Kegel; 

h) bei Fahrzeugen, die Güter an Bord haben, deren Beförderung nicht dem ADN unterliegt und die 
nicht in einem Container befördert werden: Art und Menge der Ladung; 

i) Anzahl der an Bord befindlichen Container entsprechend ihrer Größe und ihres 
Beladungszustandes (beladen oder unbeladen) sowie jeweilige Stauplanposition und Typ der 
Container; 

 

 
1  § 12.01, außer Nummer 1, wurde definitiv angenommen (Beschluss 2020-I-12). 
2  § 12.01 Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-13). 

1.1.2024 
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j) Containernummer der Gefahrgutcontainer; 
k) Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen und sofern zutreffend Anzahl der Fahrgäste; 
l) Standort, Fahrrichtung; 
m) Tiefgang (nur auf besondere Aufforderung); 
n) Fahrtroute mit Angabe von Start- und Zielhafen; 
o) Beladehafen; 
p) Entladehafen. 

 
3.1 Die Meldepflicht nach Nummer 1 besteht auf folgenden Strecken, die mit dem Tafelzeichen B.11 

und einer Zusatztafel „Meldepflicht“ gekennzeichnet sind: 
a) von Basel (Mittlere Rheinbrücke km 166,53) bis Gorinchem (km 952,50) und 
b) Pannerden (km 867,50) bis Krimpen am Lek (km 989,20). 

 
4. Unterbricht ein Fahrzeug in einer der unter Nummer 3 genannten Strecken die Fahrt für mehr als 

zwei Stunden, muss der Schiffsführer Beginn und Ende der Unterbrechung auf elektronischem 
Wege melden. 

 
5. Beim Durchfahren von Schleusen und beim Vorbeifahren an den mit dem Tafelzeichen B.11 

gekennzeichneten Meldepunkten muss der Schiffsführer die Angaben nach Nummer 2 Buchstabe a 
und c über Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal melden. Abweichend von Nummer 2 
Buchstabe c muss der Schiffsführer die Art des Fahrzeugs oder Verbands gemäß Anlage 12 
angeben. 

 
6. Die unter Nummer 2 genannten Angaben mit Ausnahme von Buchstabe l und m können auch von 

anderen Stellen oder Personen auf elektronischem Wege der zuständigen Behörde mitgeteilt 
werden. 
In jedem Fall muss der Schiffsführer über Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal melden, wenn er 
mit seinem Fahrzeug oder Verband in die Strecke, auf der die Meldepflicht gilt, einfährt und diese 
wieder verlässt. 

 
7. Ändern sich die Angaben nach Nummer 2 während der Fahrt in der Strecke, auf der die 

Meldepflicht gilt, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich auf elektronischem Wege 
mitzuteilen. 

 
8.  Wenn die Fahrt beendet ist, muss der Schiffsführer dies unverzüglich elektronisch melden. 
 
9. Die zuständige Behörde 

- kann für Bunkerboote und Bilgenentölungsboote im Sinne des Abschnitts 1.2.1 der dem ADN 
beigefügten Verordnung sowie Tagesausflugsschiffe eine Meldepflicht und deren Umfang 
festlegen, 

- kann bei der Erteilung einer besonderen Erlaubnis für Sondertransporte nach § 1.21 eine 
Ausnahme von der Meldepflicht nach Nummer 1 gewähren. 

 

 
1  Nummer 3 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-11). 

1.12.2023 
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